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Kooperationsvereinbarung 
 

 
 
 

zwischen 
 

dem Landkreis Lörrach 
vertreten durch Frau Landrätin Marion Dammann 

Palmstraße 3, 79539 Lörrach 
- nachfolgend „Landkreis“ genannt - 

 
 

und 
 
 

dem DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. 
vertreten durch Herrn Hauptgeschäftsführer Dr.-Ing. Roland Boecking 

Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf 
- nachfolgend „DVS“ genannt - 

 
 
 

Präambel 
 
Der Kreistag des Landkreises Lörrach beschloss in seiner Funktion als Schulträger ein Konzept zur 
Neustrukturierung der Beruflichen Schulen. Ziel des Projekts ist die zukunftsorientierte 
Neuausrichtung der Beruflichen Schulen am Bedarf des regionalen Arbeitsmarktes und der 
Schülerinnen und Schüler. Durch Umstrukturierungen und Komplettierung der zeitgemäßen 
technischen Ausstattung werden attraktive und qualitativ hochwertige Bildungsangebote an allen drei 
Berufsschulstandorten geschaffen sowie Parallelstrukturen abgeschafft. 
 
Der DVS betreibt bisher auf Grundlage des Kooperationsvertrages vom 11.03./22.04.1980 sowie auf 
Grundlage der Zusatzvereinbarung vom 29.09./08.10.2010 an der Gewerbeschule Rheinfelden die 
Bildungseinrichtung „DVS-Kursstätte Mittelbaden – Außenstelle Rheinfelden“ (nachfolgend 
„Schweißtechnische Kursstätte“ genannt). Die Räumlichkeiten für diese Schweißtechnische Kursstätte 
in Rheinfelden können aufgrund der genannten Umstrukturierungsmaßnahmen dem DVS nicht weiter 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Landkreis bietet dem DVS an der Gewerbeschule Schopfheim die Möglichkeit zum Weiterbetrieb 
der Schweißtechnischen Kursstätte an. Die Schweißtechnische Kursstätte soll zukünftig in den 
umgestalteten Räumen der Gewerbeschule Schopfheim betrieben werden. 
 
 
 

§ 1 - Planung 

 
(1) Für die geplante Baumaßnahme in Schopfheim existieren eine Raum- und Ausstattungsplanung 

sowie eine Definition der Anforderungen des DVS bezüglich des Raumbedarfs der geplanten 
Schweißtechnischen Kursstätte gemäß der DVS-Richtlinie 1192. Die aktuelle Planung ist dieser 
Vereinbarung als Anlage 1, die DVS-Richtlinie 1192 als Anlage 2 angefügt. Die Planung und die 
Richtlinie sind wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung. 
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(2) Die weitere Planung des Werkstattneubaus einschließlich der Gebäudetechnik wird durch den 
Landkreis auf seine Kosten übernommen. Dabei erfolgen die Planungen - soweit es den 
Vertragsgegenstand betrifft - auf Grundlage der in Abs. 1 genannten Unterlagen im 
Einvernehmen mit dem DVS. Die auf diese Weise erarbeiteten Planungen werden nach 
Fertigstellung Bestandteil dieser Vereinbarung. Der Landkreis behält sich Änderungen in der 
Planung und Ausführungsart, den vorgesehenen Baustoffen und Einrichtungsgegenständen vor, 
soweit diese technisch oder wirtschaftlich zweckmäßig oder notwendig sind oder auf 
behördlichen Auflagen beruhen. Derartige Änderungen dürfen sich indes nicht wert- oder 
gebrauchsmindernd auf die Schweißtechnische Kursstätte auswirken und müssen für den DVS 
zumutbar sein. 

 
(3) Die terminliche Planung sieht einen Umzug der Schweißtechnischen Kursstätte nach Schopfheim 

in den schulischen Sommerferien 2018 (voraussichtlich 26.07.2018 bis 08.09.2018) vor. 
Terminliche Verzögerungen behält sich der Landkreis vor. Der Landkreis ist bemüht, dabei den 
schweißtechnischen Schulungsbetrieb durch den DVS zumutbar aufrechtzuerhalten. 

 
(4) Der Landkreis gestattet dem DVS die Nutzung der Räume und Einrichtungen an der 

Gewerbeschule Rheinfelden bis zum 31.03.2018 zu den gleichen Konditionen wie denjenigen 
aus dem Kooperationsvertrag vom 11.03./22.04.1980. Eine Verlängerung der Nutzung kann 
vereinbart werden, wenn es den Bauablauf in Rheinfelden nicht behindert. Die Berechtigung der 
Nutzung der Räume und Einrichtungen an der Gewerbeschule Rheinfelden endet jedoch 
spätestens mit dem Umzug der Schweißtechnischen Kursstätte nach Schopfheim. 

 
 
 

§ 2 - Nutzung 

 
(1) Der DVS betreibt somit voraussichtlich ab 1. Oktober 2018 in den Räumen der Gewerbeschule 

Schopfheim, Bannmattstraße 3, 79650 Schopfheim die Bildungseinrichtung „DVS-Kursstätte 
Mittelbaden – Außenstelle Schopfheim“ (nachfolgend auch weiterhin „Schweißtechnische 
Kursstätte“ genannt). Die Nutzungsfläche für den Betrieb der Schweißtechnischen Kursstätte im 
neuen Werkstattgebäude der Gewerbeschule Schopfheim beträgt 202 m² zzgl. Lagerflächen von 
30 m² 

 
(2) Der Landkreis stellt dem DVS zur Durchführung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen im 

Bereich des Trennens, Fügens und Beschichtens sowie zur Durchführung von Fachvorträgen 
Räumlichkeiten und Einrichtungen an der Gewerbeschule Schopfheim zur Verfügung. Die 
Renovierung der Räume, die Instandhaltung der Gebäudeleittechnik sowie aller mit dem 
Gebäude fest verbundenen Einrichtungen übernimmt der Landkreis. 

 
(3) Die vom Landkreis dem DVS zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten sowie die Einrichtung der 

DVS können nach gegenseitiger Abstimmung  auch von der Gewerbeschule Schopfheim zu 
Unterrichtszwecken unentgeltlich genutzt werden. Der jeweilige Nutzer (Gewerbeschule 
Schopfheim oder DVS) ist dafür verantwortlich, dass Einrichtungsgegenstände nur benutzt 
werden, wenn sich diese in einem ordnungsgemäßen und einem funktionsfähigen Zustand 
befinden. Für den Fall, dass sich ein Einrichtungsgegenstand nicht in einem ordnungsgemäßen 
oder einem funktionsfähigen Zustand befindet, hat der jeweilige Nutzer den anderen 
(Gewerbeschule Schopfheim oder DVS) unverzüglich hiervon schriftlich zu informieren.  

 
(4) Die besonderen Pflichten zur Arbeitssicherheit obliegen dem jeweiligen Nutzer (Gewerbeschule 

Schopfheim oder DVS). Der jeweilige Nutzer haftet allein für Schäden jeglicher Art ungeachtet 
der Eigentumsverhältnisse von Einrichtungsgegenständen und stellt den jeweils anderen von 
Ansprüchen frei. Das jeweilige Eigentum von Einrichtungsgegenständen wird in einer 
Inventarliste erfasst. Der DVS ist versichert gegen Schäden, die durch das Betreiben der 
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Schweißtechnischen Kursstätte entstehen. Auf Verlangen erhält der Landkreis eine 
Versicherungsbestätigung über die vorliegende Betriebshaftpflichtversicherung. 

 

 

 

§ 3 - Nutzungsentgelt 

 
(1) Für die Nutzungsfläche von 202 m² berechnet der Landkreis dem DVS ein monatliches 

Nutzungsentgelt in Höhe von 3,00 EUR (in Worten: drei Euro) pro m² und für die Lagerfläche von 
30 m² ein monatliches Nutzungsentgelt von 1,50 EUR. Dies entspricht einem monatlichen 
Nutzungsentgelt in Höhe von 651,00 EUR (in Worten: sechshundertsechs Euro). Im 
Nutzungsentgelt sind sämtliche Nebenkosten enthalten. Die Höhe des Nutzungsentgelts eines 
Kalenderjahres in Höhe von 7.812,00 EUR (in Worten: siebentausendzweihundertzweiundsiebzig 
Euro) wird auf 10 Prozent des getätigten Umsatzes der Schweißtechnischen Kursstätte begrenzt. 
Das Nutzungsentgelt kann ersatzweise auch durch nachgewiesene Sachleistungen zugunsten 
der Gewerbeschule Schopfheim, sofern gewünscht, erfolgen. 

 
(2) Das Nutzungsentgelt ist mit monatlichen Vorauszahlungen von 500,00 EUR im Voraus bis zum 

dritten Werktag auf das Konto des Landkreises bei IBAN: DE88 6835 0048 0001 0306 75, BIC: 
SKLODE66 zu überweisen. Die Abschlusszahlung erfolgt spätestens bis zum 30.06. des 
Folgejahres. 

 
(3) Sofern das vorgesehene Nutzungsentgelt 10% des getätigten Umsatzes der Schweißtechnischen 

Kursstätte übersteigt, ist dies seitens des DVS bis zum 30.03. des Folgejahres unter Vorlage von 
Umsatznachweisen dem Landkreis schriftlich mitzuteilen, so dass dieser Umstand in der 
Jahresabrechnung berücksichtigt werden kann. Ein Guthaben zu Gunsten des DVS wird 
innerhalb von drei Monaten, also spätestens bis zum 30.06. des Folgejahres, ausgeglichen. 
Sofern durch den DVS Sachleistungen zugunsten der Gewerbeschule Schopfheim erbracht 
wurden, werden diese ebenfalls den Landkreis zwecks Verrechnung mitgeteilt. Hierzu sind die 
entsprechenden Nachweise dem Landkreis vorzulegen. 

 
 
 

§ 4 - Vertragslaufzeit und Kündigung 

 
 
(1) Diese Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024. Die Vereinbarung kann vom 

Landkreis oder vom DVS zum Ende der Laufzeit mit einer Frist von 6 Monaten gekündigt werden. 
Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich die Laufzeit dieser Vereinbarung um ein weiteres 
Kalenderjahr. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung 
kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Zugang des Kündigungsschreibens an. 

 
(2) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass mit Abschluss dieser Vereinbarung alle gegenseitigen 

aus dem Kooperationsvertrag vom 11.03./22.04.1980 sowie der Zusatzvereinbarung zum 
Kooperationsvertrag vom 29.09./08.10.2010 erwachsenden Ansprüche zwischen den 
Vertragsparteien abgegolten und erledigt sind, sodass die Vertragsparteien gegeneinander 
insoweit keinerlei Ansprüche mehr haben, außer den in dieser Vereinbarung festgelegten. 

 
(3) Der bestehende Kooperationsvertrages vom 11.03/ 22.04 1980 sowie die Zusatzvereinbarung 

zum Kooperationsvertrag vom 29. 09. / 08 10. 2010 ist mit Wirkung zum 31.12.2017 gekündigt 
worden. Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2018 in Kraft. 
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(4) Sollte die Schweißtechnische Kursstätte ihre Zulassung als DVS-anerkannte Bildungseinrichtung 
verlieren, hat der DVS während der Laufzeit dieser Vereinbarung ein außerordentliches 
Kündigungsrecht mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende. 

 
 
 

§ 5 - Salvatorische Klausel 

 
(1) Änderungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 

eine Änderung dieser Klausel. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Wirkung. 
 
(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag 

eine Regelungslücke enthalten, so wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht 
berührt. 

 
(3) Sollten im Rahmen der Durchführung oder Auslegung dieses Vertrages 

Meinungsverschiedenheiten entstehen, werden sich die Vertragspartner um eine 
einvernehmliche Lösung bemühen. 

 
 
 
 
 
Lörrach, den Düsseldorf, den 
 
 
 
 
 
______________________________________ ______________________________________ 
für den Landkreis Lörrach für den DVS  
Landrätin Marion Dammann Hauptgeschäftsführer Dr.-Ing. Roland Boecking 
 
Anlage 1: Raum- und Ausstattungsplanung  
Anlage 2: DVS Richtlinie 1192 
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